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Xl "y'. Gesetzgebungsperiode 

der Abg(.~ordneten Regensburger 

und Genossen 

an den. Bundesminister :für Land0sverteidigung 

betreffend zeitverp:flichtete Soldaten des 1 .. Bundesheeres 

In der Tiroler 'rageszeitung vom 8. 1. 1977 wuJ,. ... de daruu:f 

hinge.d.esen, daß man die zei brerp,J.:'lichteten Soldaten 

des 1 e Bundesheeres "vergesseni: habe u.nd jetzt Nach

zahlungen von rund 200 Nioo S fiir Ruhebeziige drohen. 

Der A:rtikeJ. beru1't sich in seiner Darstellung auf' 

eine Entschc:i.dung des Ver:fassungsgerichtshof'es, in 

dessen Urteil 'tm:widerruflich ~. was me' .. Tl die ganze Zeit 

bisher a.nzuerkennen ge't .. eigert hatte- daß nämlich die 

ehemaligen zeitverpflichteten Soldaten, die 1938 in 

die deutsche i'Jehrmacht eingegliedert ",rurden und dort 

bis zum Zusamrnen1?ruch dienten, als Berufsbeamte im 

Sinne des Boamtenübe:t'lei-cUt"lgsgesetzes anzusehen si:n.da 

Und dies ·wiederum bedeutet, daß d:i.ese Personen formell 

noch ,P-Tlgehörige der deutsche~ 1iehrmacht sind, einen 

Antrag au:f Entlassung a.us ihrem öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis beim Bundesministerium für Landesver

teidigun.g stellen und AnsprUche auf RuhebezUge o.der 

eine entsprechende Abfindung geltend machen können. 

Die unterzeiclmeten Abgeordneten stellen daher an den 

Bnndosminj.ster für Landosverteidigung f'olgende 

A TI f' rag e : 

1) Ist Ihnen das Vf'GH-TJrteil bekannt? 
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;2) ii enn ja., vTiEl und welchen Zei t:ral.:cn gedenkt man der 

ob6rstgerichtlichen Entscheiduugnachzukommen "/ 

3) Stimmtes~,.. daß v·or drei Jahrl3l1. ein im vori.gen Zu

sammenhang stehender Antrag m.angcls gesetzlicher 

Gru.ndlagen zurückge'vi8sen "rurde "I 

4) Wie viele Personen haben direkt und wie v~ele 

Angehörige haben indirekt Recht(,ansprUche ? 

5) Welche Budgetsumme wird die Er:fiil1ung des Urteils 

erf'ordern '? 

. ..: .. ' .. :~." _: 
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